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Vernunftsplitting beenden. Gerecht reformieren.

Keine andere steuerpolit ische Debatte w ird so emotional geführt w ie diese. Was bedeutet

der besondere Schutz der Ehe und w as hat das mit der Quelle des Lebens zu tun?

1) Was ist in der bestehenden Splittingsystematik rechtlich zulässig und w as ist rechtlich

geboten?

Immer w ieder w ird argumentiert, der grundgesetzliche Schutz der Ehe ergäbe eine

zw ingende steuerliche Bevorzugung durch das Ehegattensplitting. Allein die Ehe sei dem

Grunde nach auf die Weitergabe von Leben ausgerichtet.

Naturphilosophisch kann das Ehegattensplitt ing nicht gerechtfertigt w erden.

Das Grundgesetz stellt die Ehe unter besonderen Schutz, den Schutz vor Benachteiligung.

Daraus folgt aber keine auf die Ehe begrenzte Vorteils-Exklusivität. Der „Schutz der Ehe“

verlangt keine bevorzugte Behandlung, lässt jedoch eine begründete Besserstellung zu.

Diese ganz elementare Feststellung hat das Bundesverfassungsgericht in seinem ersten

Urteil zum Ehegattensplitt ing am 17. Januar 1957 (BVerfGE 6, 55) deutlich gemacht. Bis

heute w eigern sich weite Teile der Union, diese Grundlagen zur Kenntnis zu nehmen. Statt

dessen w ird der besondere Schutz der Ehe als Freifahrtsschein für die Rechtfertigung

verstaubter Ansichten über Familienpolit ik missbraucht. Das Ehegattensplitt ing ist gerade

kein Beispiel einer begründeten Besserstellung. Das Gericht empfahl es als eine von

verschiedenen Möglichkeiten, die bis 1957 geltende steuerliche Benachteiligung von Ehen

im Vergleich zu unverheirateten Paaren zu beseit igen. Die Zusammenveranlagung von

Eheleuten führte damals aufgrund des progressiv ansteigenden Tarifverlaufs in der Regel zu

einer höheren steuerlichen Belastung als bei Unverheirateten. Diese Schlechterstellung w ar

nicht verfassungskonform und musste vermieden w erden, eine Besserstellung w ar jedoch

niemals das Ziel.

Menschen in eingetragenen Lebenspartnerschaften müssen nicht schlechter gestellt w erden

als Eheleute – das gilt auch für das Ehegattensplitting.

Aus dem besonderen Schutz der Ehe ergibt sich auch keine eine zw ingende Besserstellung

der Ehe gegenüber eingetragenen Lebenspartnerschaften. Das hat das Verfassungsgericht

mit den Urteilen vom Juli 2002 (1 BvF 1/01) und Juli 2009 (1 BvR 1164/07) eindeutig

festgestellt. Dem sogenannten Abstandsgebot erteilt das Gericht eine klare Absage. Einen

zw ingenden Grund, das Splitting allein auf Ehen anzuw enden, gibt es nach

höchstrichterlicher Auffassung also nicht, da der Schutz vor Benachteiligung diese

Besserstellung nicht verlangt. Die Urteile zur Gleichstellung von Ehe und

Lebenspartnerschaft im Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz (1 BvR 611/07) und aktuell

im Grunderw erbsteuergesetz (1 BvL 16/11) und im Beamtenrecht (2 BvR 1397/09) spiegeln

diese Argumentation.
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Die erstrittene Gleichstellung w ird von Gleichstellungsgegnern schlicht negiert. Statt dessen

konstruiert die Bundeskanzlerin die abenteuerliche Behauptung eines ertragsteuerlichen

„Sonderfalls“, gleichw ohl ohne zu begründen, w orin denn die steuerliche Besonderheit liegen

solle. Die Union versucht, das Problem auszusitzen. Ein unw ürdiges Spiel auf Zeit, w ährend

der Konflikt innerhalb der Bundesregierung bereits öffentlich ausgetragen w ird.

Das Ehegattensplitt ing w urde 1957 vom Verfassungsgericht als eine von verschiedenen

Möglichkeit empfohlen, eine steuerliche Benachteiligung der Ehe zu korrigieren. Das Gericht

hielt explizit eine Bevorzugung der Ehe für nicht geboten und machte deutlich, dass eine

steuerliche Gleichstellung grundsätzlich auch über eine Individualbesteuerung erreicht

werden kann. Eine Verletzung des in Artikel 3 GG verbrieften Gleichheitsgrundsatzes kann

aber nicht mit w illkürlicher Bevorzugung gerechtfertigt w erden. Denn ein nicht zw ingender

Vorteil ist genau das, ein Ausdruck von Willkür. Daraus folgt, dass auch eingetragene

Lebenspartnerschaften zusammen veranlagt w erden müssen, w enn sie nicht dauernd

getrennt leben oder Gütertrennung bzw . getrennte Veranlagung vereinbart haben.

Fazit: Ich habe keine Zw eifel, dass – solange sie besteht – die einkommensteuerliche

Zusammenveranlagung mit Anw endung des Splittingtarifs nicht nur auf Ehen zw ischen Frau

und Mann, sondern auch auf eingetragene Lebenspartnerschaften angewendet w erden

muss.

2) Wie sähe eine gerechte Besteuerung von Ehen, Lebenspartnerschaften und Familien

aus?

Heute w erden im Rahmen der einkommensteuerlichen Zusammenveranlagung die Einkünfte

der Eheleute - und demnächst auch der eingetragenen Lebensparter Innen – getrennt

ermittelt, dann summiert und anschließend halbiert. Auf das dann genau gleich verteilte

Einkommen w ird die Steuer auf eine Hälfte berechnet und dann verdoppelt. Der

Splitt ingvorteil ergibt sich durch die Verringerung des Durchschnittssteuersatzes bei dem/der

VielverdienerIn. Der größte Vorteil ergibt sich in der Alleinverdienerehe, dagegen profitieren

zw ei gleich verdienende Eheleute gar nicht.

Das Ehegattensplitt ing steuer- und gesellschaftspolitisch falsch.

In den 1950er Jahren w urden deutlich mehr als 90 Prozent aller Kinder innerhalb der Ehe

geboren. Eine kinderbezogene Splitt ingkomponente w urde nicht berücksichtigt, da die

Gleichung „Ehe heißt Ehe mit Kindern“, damals noch aufging. Der Mann erarbeitete in der

Regel das Haushaltseinkommen, w ährend die Frau daheim die Kinder erzog. Das

Ehegattensplitting ist eine steuerliche Förderung, die genau auf dieses Modell der

Alleinverdienerehe abzielt. Der Steuervorteil ist am größten, w enn das Einkommen nur von

einem Partner erzielt w ird. Das Splitting w ird daher zurecht als Frauen-Stilllegeprämie

bezeichnet.

Heute leben die Eltern von 3,2 Millionen Kindern ohne Trauschein. Auf der anderen Seite

leben heute in über 40 Prozent aller Ehehaushalte keine Kinder mehr. Das Splitt ing

subventioniert damit einen viel kleineren Teil unserer Gesellschaft, als noch vor 50 Jahren.

Die steuerliche Last w ird heute ungerecht verteilt. Hinzu kommt, dass unsere Gesellschaft

gerade durch die Wirkung des Splitt ings in vielen Fällen auf die Erw erbstätigkeit von Frauen

verzichten muss. Es ist absurd, auch noch steuerliche Anreize zu setzen, um Frauen vom
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Berufsleben fern zu halten. Bis heute ist die Scheidung das größte Armutsrisiko für Frauen.

Mehr Frauen in Erw erbstätigkeit bedeutet auch bessere Existenzsicherung für Frauen. Wenn

es je eine Rechtfertigung für die einseit ige Bevorzugung der Ehe beim Splitting gegeben

haben sollte, heute ist nichts mehr davon übrig.

Auch die EU-Kommission, die OECD und viele andere nationale und internationale

Organisationen krit isieren das Splitting als w esentliche Ursache der geringen Erw erbsquote

von Frauen in Deutschland. Im EU-Vergleich schneiden w ir schlecht ab. Dabei ist es heute

notw endiger denn je, hervorragend ausgebildete Frauen in Berufstätigkeit zu bringen und

Beschäftigungshemmnisse abzubauen. Wer die rechtliche Gleichstellung von Frauen ernst

nimmt, muss auch für die Abschaffung des Splittings sein.

Das Familiensplitting ist keine sinnvolle Alternative.

Alle Kinder sind gleich viel w ert. Darum w ollen w ir keine steuerliche Familienförderung, bei

der diejenigen den größten Steuervorteil hätten, die ihn am w enigsten brauchen. Denn im

Familiensplitt ing gilt w ie heute beim Ehegattensplitting: Der Vorteil ist umso größer, je höher

die Einkommen sind und je größer die Einkommensdifferenz zwischen den Partnerinnen und

Partnern ist. Alle Splitt ingvarianten, die große steuerliche Anreize für den

Alleinverdienerhaushalt setzen, sind daher doppelt falsch. Der maximale Steuervorteil, der

sich in der Alleinverdienerehe ergibt, w irkt w ie eine Frauen-Stilllegeprämie.

Die richtige Alternative: Individualbesteuerung plus Kindergrundsicherung

Klar ist, dass Eheleute steuerlich nicht schlechter gestellt w erden dürfen als unverheiratete

oder geschiedene Paare. Die Ehe muss auch w eiterhin vor Benachteiligung geschützt

werden. Ebenso klar ist, dass der Splitt ingvorteil w ächst, je höher das Einkommen und je

höher der Einkommensunterschied der Ehepartner ist.

Eine gerechte Besteuerung muss daher vier Aspekte berücksichtigen. Gerechte

Lastenverteilung, keine Schlechterstellung der Ehe gegenüber anderen

Lebensgemeinschaften, Anreizwirkung für die Erhöhung der Frauen-Erw erbsquote und

zielgenaue Familienförderung, in der alle Familien gleich berücksichtigt w erden.

Mit der Kombination einer fairen Individualbesteuerung und einer umfassenden

Kindergrundsicherung können w ir alle vier Ziele erreichen. Eine Abkehr der bisherigen

Splitt ingsystematik w ird unw eigerlich zu höheren steuerlichen Belastungen in den Fällen von

hohen Einkommensunterschieden beider LebenspartnerInnen führen. Um Härten zu

vermeiden, prüfen w ir umfassende Abschmelzvarianten. Die Kindergrundsicherung ist eine

auf Familien zugeschnittene Förderung, unabhängig vom Trauschein. Mit einem deutlich

höheren Kindergeld w ird Kinderarmut verhindert. Das höhere Kindergeld ist gleichzeitig eine

Kompensation für Familien, die mit der Individualbesteuerung den bisherigen Splittingvorteil

verlieren. Durch das stufenw eise Abschmelzen des Splittingvorteils zielen w ir gleichzeitig auf

die Fälle, in denen ein hoher Splitt ingvorteil bisher ein Hinderungsgrund für die Aufnahme

einer Erw erbstätigkeit w ar. Familien mit Kindern w erden nicht stärker belastet als heute.

Ehen ohne Kinder, die bisher vom Splitt ing profitiert haben, w erden in vielen Fällen mehr

Steuern zahlen. A m Ende profitieren w ir Alle, durch die Beseitigung von Arbeitsmarkt-

Hemmnissen für Frauen.

Fazit: Die Splittingsystematik ist überholt und führt zu steuerlich ungerechten Belastungen.
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Wir prüfen konkrete Formen der Individualbesteuerung, die zu einer gerechten steuerlichen

Lastenverteilung führen. Eine steuerliche Familienförderung halte ich für falsch, da mir alle

Kinder gleich viel w ert sind. Statt einer mit dem persönlichen Einkommen ansteigende

Förderung, sollte es mit der Kindergrundsicherung eine einkommensunabhängige Förderung

geben, die alle Kinder gleich behandelt. Eine eventuell höhere steuerliche Belastung durch

die Individualbesteuerung w ird durch das höhere Kindergeld kompensiert. Spitzenverdiener

und kinderlose Ehehaushalte mit hohen Einkommensdifferenzen zwischen den Eheleuten

würden zusätzlich belastet.

Mein Ziel ist es, mit einer gerechten Individualbesteuerung und einer umfassenden

Kindergrundsicherung mehr Kinder aus Armut zu holen, Anreize für mehr

Frauenbeschäftigung schaffen und gezielt Familien mit Kindern zu fördern, unabhängig vom

Rechtsstand ihrer Eltern.


